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Keine Einwände gegen einen angemeldeten Zusammenschluß 

(Sache Nr. IV/M.085 — ELF/Occidental) 

(91/C 160/13) 

Am 13. Juni 1991 hat die Kommission beschlossen, keine Einwände gegen den obengenannten 
angemeldeten Zusammenschluß zu erheben und ihn insofern für mit dem Gemeinsamen Markt 
vereinbar zu erklären. Diese Entscheidung stützt sich auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) der 
Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates. Dritte, die ein hinreichendes Interesse darlegen, 
können bei der nachstehenden Adresse schriftlich ein Exemplar der Entscheidung anfordern: 

Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 
Generaldirektion Wettbewerb (GD IV), 
Task Force Fusionskontrolle, 
Avenue de Cortenberg 150, 
B-1049 Brüssel. 
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